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GEMEINDE SONTHEIM  
Beschlussfassung zur Abwägung der Stellungnahmen, 18.09.2018 

 

 

 

 

BEBAUUNGSPLAN  
„Gewerbegebiet zwischen K 3023 und Heinrich-Röhm – Straße“ – 1. Änderung 



18.09.2018 BP Änderung „GE K3023 / Heinrich-Röhm-Str.“ 

Abwägung der Stellungnahmen 

Ergänzung der  

Planzeichnung 

 

Planzeichnung.pdf


18.09.2018 BP Änderung „GE K3023 / Heinrich-Röhm-Str.“ 

Abwägung der Stellungnahmen 

- Begründung - 

Ergänzung Raumordnung 



18.09.2018 BP Änderung „GE K3023 / Heinrich-Röhm-Str.“ 

Abwägung der Stellungnahmen 

- Textteil - 

Klarstellung Nutzung 



- Textteil ergänzt: innerhalb des Leitungsrechts keine Bepflanzung zulässig 

- Hinweis zum Starkregenereignis aufgenommen (gem. Stellungnahme) 

- Hinweis zum Hochwasser ergänzt (gem. Stellungnahme) 

- Redaktionelle Berichtigung der Flurstücksnummern nach aktuellem 

Kataster  

- Hinweis bzgl. ausreichender Parkmöglichkeiten auf Firmengrundstücken 

ergänzt 

- Ausschluss Einzelhandelsnutzung 

- Hinweis (nachrichtliche Übernahme) Denkmalschutz ergänzt (gem. 

Stellungnahme) 

 

- Keine Beeinträchtigung der Sichtverhältnisse im Bereich der Infobucht 

18.09.2018 BP Änderung „GE K3023 / Heinrich-Röhm-Str.“ 

Abwägung der Stellungnahmen 

Weitere Ergänzungen 
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1. Die Anregungen und Bedenken im Rahmen der öffentlichen Auslegung 

und der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange werden entsprechend 

den Ausführungen im Sachvortrag bzw. dem Anhang - 

Abwägungsvorschlag 1. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet 

zwischen K3023 und Heinrich-Röhm-Straße“ - berücksichtigt bzw. 

zurückgewiesen. 

2. Der Bebauungsplanentwurf wird entsprechend der Anlage gebilligt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf der 1.Änderung des 

Bebauungsplans „Gewerbegebiet zwischen K3023 und Heinrich-Röhm-

Straße“ nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die betroffenen 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 

BauGB von der Auslegung zu unterrichten. 


